
 
 

 
 
 
 

 
An die 
Stadtgemeinde Hallein 
Schöndorferplatz 14 
5400 Hallein 

 

Sonderansuchen Projektförderungen  
ab EUR 50.000,00 für das Jahr 20 .. 

 

Antragsteller (Verein)   

ZVR Nr. Verein   

Name und Anschrift des Obmannes 
bzw. Antragsteller mit 
Telefonnummer 

 

Anzahl der Vereinsmitglieder   

Dachverband   

Bankverbindung, BIC und IBAN   

Subvention für die laufenden Sportstättenerhaltung (Jährliche Kosten) 
Personalkosten: Haus‐ /Schulwart, 
Platzwart, etc. (keine Trainerkosten) 

 

Betriebskosten (Strom, Wasser, Kanal, 

Heizung, etc.) 

 

Miete oder Pacht   

Laufende Instandhaltung 
Erhaltende Maßnahmen für 
Gebäude, Sportflächen und 
Sportgeräte, Vereinsfahrzeuge etc. 
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Sportangelegenheiten 

[Eingangsstempel] 
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Sonderansuchen Projektförderungen ab EUR 50.000,00 (Kosten in € angeben) 
Beizulegen sind:  
Finanzierungsplan, 
Projektbeschreibung,  
Bauplan und eine Darlegung der 
Notwendigkeit. Auch die 
Beantragung einer Landesförderung 
muss erfolgen. Großprojekte sind 
bis spätestens 01.07. jeden Jahres 
zu erfolgen für eine eventuelle 
Aufnahme in den Haushaltsentwurf 
(Budget). 

 

Höhe der Investition(en)   

Nur bei der Vereinsbehörde gemeldete Vereine sind förderbar. Der Sitz des Vereines muss im 
Gemeindegebiet der Stadt Hallein sein. Der Verein muss allen Halleiner:innen offen stehen und 
einem Sport‐, Dach‐ oder Fachverband angehören. Der geförderte Sportverein erklärt sich bereit, 
auf Verlangen der Stadtgemeinde Hallein, jederzeit den Verwendungszweck der Förderung 
nachzuweisen und verpflichtend einen Jahresbericht (Leistungsbericht) abzugeben.  
Auf Sportsubventionen besteht kein Rechtsanspruch. 
 

Nur von der Stadtgemeinde Hallein auszufüllen 
Beschluss des Sportausschusses 
vom 

 

Empfänger schriftlich verständigt 
am……Angewiesen auf Konto zur 
Abholung 

 

 
 
 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Unterschrift, Funktion 
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